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ANMELDUNG + BEITRITTSERKLÄRUNG 
IHRE MITGLIEDSCHAFT IN DEM SCHWEIZER VERBAND 
FÜR HOME STAGING UND REDESIGN  
 
Hiermit trete ich als Mitglied dem Verband SVHR – Schweizer Verband für Home Staging 
und Redesign bei. 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 589.00 CHF pro Jahr, außerdem ist 
eine einmalige Beitrittsgebühr von 269.00 CHF zu entrichten. 
 
Als Mitglied erhalte ich das Servicepaket, das die Profilplatzierung im Anbieterverzeichnis 
des SVHR und der DGHR (online) und die Verlinkung mit der SVHR- und DGHR-Homepage 
umfasst.  
Darüber hinaus profitiere ich von der Pressearbeit des SVHR und der DGHR, dem Know-
how-Transfer im SVHR- und DGHR-Netzwerk, von mit den Sponsoren des Verbands 
ausgehandelten Rabatten sowie durch Empfehlungen von anderen Vereinsmitgliedern. 
 
Die Mitgliedschaft wird auf unbefristete Dauer abgeschlossen. Kündbar ist die Mitgliedschaft 
jederzeit mit einer Frist von drei vollen Kalendermonaten zum Austrittsdatum. 
 
 
 
 
 
Name, Vorname     Geburtsdatum 
 
 
Firma 
 
 
Strasse 
 
 
PLZ, Ort      Kanton 
 
 
Telefon      Fax 
 
 
E-Mail 
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EHRENKODEX 
GRUNDSÄTZE DES SVHR 
 
Als SVHR-Mitglieder möchten wir ein Gütesiegel für den Beruf des Home Stagers in der Schweiz 
schaffen, dass einen hohen Qualitätsanspruch für unsere Kunden erfüllt, sowie sich einem fairen 
Umgang in allen zwischenmenschlichen sowie geschäftlichen Bereichen verpflichtet. Als SVHR-
Mitglied verpflichte ich mich gegenüber Kunden, deren Vermittlern, Mitarbeitern als auch meinen 
Kollegen zu einem ehrlichen und respektvollen Umgang miteinander, sowie zu Professionalität, 
meinem besten Können und kaufmännisch korrektem Verhalten. 
 
Ich stimme zu, mit meiner Arbeit zu einem Qualitätsniveau beizutragen, dass Maßstäbe für Home 
Staging in der Schweiz setzt. Dazu gehört insbesondere 

• eine Infrastruktur, die das vollständige Möblieren leerstehender Immobilien ermöglicht sowie 

• die Überzeugung, dass eine Verkaufsförderung durch Home Staging nur erreicht werden kann, wenn 
alle Zimmer einer Immobilie aufbereitet werden und keine Hilfsmittel wie z.B. Luftballons, Rosenblätter 
oder Tonkugeln als Möbelersatz verwendet werden. 

• Ich versichere, dass ich keine Projekte annehme, die über meine Qualifikationen hinausgehen, sowie 
durch einen Vertrag meine Geschäftsbedingungen offenlege und durch eine Betriebshaftpflicht 
abgesichert bin. 
 
• Insbesondere verspreche ich, dass ich nicht wissentlich Baumängel ver- oder überdecke. 
 
• Ich versichere, dass ich kein geistiges Gut anderer unerlaubt nutzen werde, weder in Text, Bild noch 
in einer anderen Form und kein von dem SVHR und der DGHR gekauftes Material sowie interne 
Zugangsdaten unerlaubt kopiere oder verteile. 
 
• Ich weiß, dass aktives Netzwerken und ein offener Austausch nur auf einer Vertrauensebene 
funktionieren können. Ich verpflichte mich deshalb zu Verschwiegenheit gegenüber Nichtmitgliedern. 
Dieses bezieht sich ganz besonders auf den Austausch im Mitgliederinternen Forum. Ich verspreche, 
zu jeder Zeit die Meinungen und Kompetenzen der anderen Mitglieder zu respektieren und deren 
Engagement und Hilfsbereitschaft wertzuschätzen. 
 
• Mir ist klar, dass ein Missachten dieser Grundsätze zum Ausschluss aus dem SVHR per 
Vorstandsbeschluss führen kann. 
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Unterschrift des Mitglieds 
 


